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An

MPI Materialprüfinstitut Hellberg GmbH
Artlenburger Landstraße 39 - 41
21365 Adendorf
Auftrag

Wir beauftragen das MPI Materialprüfinstitut Hellberg GmbH mit der folgend näher bezeichneten Prüfung und/oder Zertifizierung für das Erzeugnis:

     
     
(Materialart, Handelsübliche Bezeichnung und Art der Oberfläche z.B. Schliff/Politur)
     
     
(Bauvorhaben oder Auftragsnummer)
Name und Anschrift des Auftraggebers:
     
     
     
     
     
Gewünschte Art der Prüfung und/oder Zertifizierung

Die von uns unterzeichneten Anlagen werden Bestandteil des Auftrages. Der Auftrag kommt erst mit Unterzeichnung des Vertrages durch Auftraggeber und Auftragnehmer zustande.

1.
Prüfumfang


1.1.
Wir beantragen die Durchführung folgender Prüfung/Messung für Bodenbeläge:

 FORMCHECKBOX 

Prüfung nach DIN 51130 (R-Wert)

 FORMCHECKBOX 

Prüfung nach DIN 51097 (A, B, C – Wert)

 FORMCHECKBOX 

Prüfung nach DIN 51131

 FORMCHECKBOX 

FGSV 407, Kombinierte Griffigkeits- und Rauheitsmessung (auch USRV)

1.2. Die Grundsätze zur Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen nach vorg. DIN-Norm (siehe Seite 3 - 5) wurden zur Kenntnis genommen und anerkannt.
2.
Technische Informationen zu dem zu prüfenden Bodenbelag

2.1.
Angaben zum Prüfobjekt
2.1.1
Bezeichnung

 
 FORMCHECKBOX 

Granit (bei Natursteinen ist der Fundort mit anzugeben)
 
 FORMCHECKBOX 

Marmor (bei Natursteinen ist der Fundort mit anzugeben)

 FORMCHECKBOX 

Feinkeramische Fliesen nach



 FORMCHECKBOX 
 DIN EN 176


 FORMCHECKBOX 
 DIN EN 177


 FORMCHECKBOX 

Bodenklinkerplatte nach DIN 18158


 FORMCHECKBOX 

Keramische Spaltplatte nach DIN EN 121


 FORMCHECKBOX 

sonstige
2.1.2
Typ / Artikel (genaue Bezeichnung)







2.1.3
Farbe







2.1.4
Form und Größe (Format und Stärke)







2.1.5
Oberflächenstruktur 
(z.B. Schliff, Politur, ggf. nachträgliche Bearbeitungen o. Verfahren (Einwirkzeiten, Konzentration, Produkt etc. mit angeben)







3.
Frühere Prüfungen

Wurden schon Prüfobjekte gleichen Typs oder gleicher Bezeichnung geprüft?


Wenn Ja, bitte Prüfbericht - Nr. und Prüfstelle angeben:








Was wurde geändert?




_______________________


____________________________________


Stempel des Auftraggebers


Datum und rechtsverbindliche Unterschrift

Grundsätze zur Prüfung von Bodenbelägen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis


1
Anwendungsbereich


2
Einleitung des Prüfverfahrens




Anwendungsbereich

An die Prüfstelle eingesandte Prüfobjekte werden grundsätzlich nach genormten oder zur Normung vorgesehenen Prüfverfahren geprüft. Eine Beurteilung des Prüfobjektes erfolgt aufgrund festgelegter und veröffentlichter Beurteilungsmaßstäbe (Anforderungen).

Für Bodenbeläge sind Prüfverfahren beschrieben und Beurteilungsmaßstäbe festgelegt in 

BGR 181, Ausgabe Okt. 1993, Aktualisierte Fassung Oktober 2003 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr; zu beziehen bei Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

DIN 51 130 Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft, Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren, - Schiefe Ebene -; zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

In BGR 181 und DIN 51 130 ist ein Prüfverfahren – Begehungsverfahren - beschrieben, mit dem die Rutschhemmung von Bodenbelägen für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr bestimmt und bewertet werden kann. 

In BGR 181 werden die Bodenbeläge entsprechend der Größe der Rutschhemmung den Klassen R9 bis R13 zugeordnet. Bodenbeläge mit der Bewertungsgruppe R9 besitzen die niedrigste, solche mit der Bewertungsgruppe R13 die höchste Rutschhemmung.

Wünscht ein Hersteller eine Orientierungsprüfung, z.B. während der Entwicklungs​phase, so kann er eine Einzelprüfung beantragen.

Behandlung oder Beschichtungen, die zur nachträglichen Verbesserung der Rutschhemmung auf einen fertigen Bodenbelag aufgebracht werden, können nur einer Einzelprüfung unterzogen werden.

Der Antragsteller erhält eine Prüfmitteilung über den erreichten Winkelwert.

Einleitung des Prüfverfahrens

Die Prüfung ist schriftlichen zu beantragen. Voraussetzung für die Durchführung der Prüfung und die Erteilung eines Prüfzeugnisses sind detaillierte Angaben des Auftraggebers über Aufbau und Zusammensetzung des zu prüfenden Bodenbelages, die seine Identifikation ermöglichen. Erforderlich ist außerdem eine Beschreibung der Struktur der begehbaren Oberfläche des Bodenbelages unter Angabe z.B. der Art, Größe und Menge je Flächeneinheit der eingebrachten griffigen Stoffe bzw. die Art und Mittel der Nachbehandlung der Oberfläche zur Erreichung einer griffigen Struktur.

Für Bodenbeläge, die erst am Verlegeort hergestellt werden, müssen detaillierte Angaben in Form einer Verlegeanleitung, die später gegebenenfalls auch Bestandteil des Prüfzeugnisses wird, beigefügt werden.

Als im Typ gleich gelten Bodenbeläge, deren für die Rutschhemmung bedeutsamer Aufbau (Zusammensetzung, Oberfläche, usw.) gleich ist. Die Verwendung einer einzi-gen Typbezeichnung für Produkte mit unterschiedlichen Abmessungen ist möglich. So können z.B. Bodenbeläge, die sich bei gleich bleibenden Werkstoffen lediglich in Form und Größe unterscheiden, unter einer Typbezeichnung zusammengefasst werden. Die Typprüfung bezieht sich jedoch in diesem Fall auf alle sicherheitstechnischen Varianten, die unter dieser Typbezeichnung geführt werden. Wird bei einem Serienprodukt der sicherheitstechnische Aufbau geändert, so ist auch eine Änderung der Typbezeichnung erforderlich. Ein für dieses Serienprodukt ausgestelltes Prüfzeugnis verliert dann seine Gültigkeit.
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